
 

LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie 

LVR-Landesjugendamt Rheinland 
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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Siegburger Str. 195 a Helaba 

Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träger von Kindertageseinrichtungen  

Beförderungsunternehmen 

 

im Bereich des Landschaftsverbandes 

Rheinland 

  19.01.2022 

 

Herr Spielmanns 

Tel    0221 809-4134 

Fax   0221 8284-3342 

aaron.spielmanns@lvr.de 

Merkblatt zum neuen Verfahren bezüglich der Beförderung von Kindern mit 

(drohender) Behinderung zu Kindertageseinrichtungen ab 01. August 2022 

 

 Die Beförderungsunternehmen sind für die Planung der Routen  

verantwortlich. Die Träger der Kindertageseinrichtungen unterstützen weiter-

hin. 

 

 Kinder sind durch die Beförderungsunternehmen in Routen zusammenzufüh-

ren, Einzeltransporte bedürfen gesonderter Bewilligung. 

 

 Das bisherige Verfahren für die Angebotseinholung durch die Träger von Kin-

dertageseinrichtungen entfällt. 

 

 Es dürfen im Kindergartenjahr 2021/2022 keine weiteren Fahrten für das 

Kindergartenjahr 2022/2023 durch die Träger der Kindertageseinrichtungen 

vergeben werden. 

 

 Bestehende Verträge müssen fristgerecht gekündigt werden. Altverträge fin-

den ab dem 01. August 2022 keine Anwendung mehr. 

 

 Der LVR schließt als Kostenträger eine Leistungs- und Vergütungsvereinba-

rung über die Beförderung mit Beförderungsunternehmen ab. 

 

 Der LVR refinanziert ausschließlich Leistungen von Beförderungsunterneh-

men die eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung, nach aktuellem Mus-

ter, mit dem LVR, Dezernat 4, haben. 

 

 Beförderungsunternehmen reichen Leistungsbeschreibungen für Linien spä-

testens drei Wochen vor Beginn einer Beförderung nach LVR-Muster beim 

LVR ein. 

 

 Für Rechnungen ist der neue Abrechnungsvordruck des LVR zu verwenden. 
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